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 Veröffentlicht am 30.08.1994

Norm

TirGVG allg

TirGVG §2 Abs3

TirGVG §3

TirGVG 1993 §31

TirGVG 1993 §32

TirGVG 1993 §40

Rechtssatz

Die Rechtsansicht, daß nicht erst das Verfügungsgeschäft, sondern bereits das Verp5ichtungsgeschäft der

grundverkehrsbehördlichen Genehmigungsp5icht unterliegt, läßt sich mit den erforderlichen Modi8kationen auch auf

sonstige genehmigungsp5ichte "Rechtsvorgänge" übertragen, wie sie ausdrücklich in den Bestimmungen über die

Verbücherung eines dem TirGVG 1993 unterliegenden Rechtserwerbs erwähnt werden (§ 31 Abs 3 TirGVG 1993).
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